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Sachverhalt und Antrãge 

Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 83 104 552.1 ist 

das europäische Patent Nr. 0 095 605 mit 16 Ansprüchen 

erteilt worden. 

Die unabhàngigen Ansprüche 1 und 10 des erteilten Patents 

lauten wie folgt: 

11 1. Verfahren zur Ermittlung der Flächendeckung einer 

Druckvorlage oder Druckplatte (2) für Druckmaschinen, bei 

welchem ein Mel3tisch (1) zur Auflage der Druckvorlage oder 

Druckplatte vorgesehen ist und eine über dem Mel3tisch 

angeordnete und translatorisch über die Druckvorlage oder 

Druckplatte '(2) bewegbare Mel3einrichtung (7) mit einer 

Anzahl von nebeneinander angeordneten Sensoren (9) 

vorgesehen ist, wobei eine Eichung jedes einzelnen Sensors 

(9) anhand der MeBwerte nmindestens eines auf demn MeStisch 

angeordneten Eichstreifens (64) mit jeweils mninimalem und 

maximnalem Anteil an Flãchendeckung vor der Ermnittlung der 

Flàchendeckung durchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, 

daB mit einemn der Sensoren (9) oder mit einemn in der 

bewegbaren Mei3einrichtung (7) zusãtzlich angeordneten und 

mittels des Eichstreifens (64) geeichten Sensors (8) 

wãhrend der Ermittlung der Flàchendeckung der Druckvorlage 

oder Druckplatte (2) ein Druckvorlagen- bzw. Druckplatten-

eichbereich (4, 20, 46) mit muinimnaler und/oder maximaler 

Flãchendeckung erfaBt wird, und damit druckvorlagen- bzw. 

druckplattenspezifische Korrekturwerte ermnittelt und eine 

Korrektur der Eichung aller Serisoren (9) durchgeführt 

wird." 

11 10. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur 

Ermittlung der Flächendeckung einer Druckvorlage oder 

Druckplatte (2) für Druckmnaschinen nach einem der vorher- 
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gehenden Anspruche 1 bis 9, wobei ein Me8tisch zur Auflage 

der Druckvorlage oder Druckplatte vorgesehen ist und eine 

über dem MeStisch angeordnete und translatorisch über die 

Druckvorlage oder Druckplatte (2) bewegbare Mel3einrichtung 

(7) mit einer Anzahl von nebeneinander angeordneten 

Sensoren (9) vorgesehen ist, und auf demn MeStisch em 

Eichstreifen (64) mit jeweils mninimnalemn und mnaxintalem 

Anteil an Flächendeckung angeordnet 1st, und wobei 

- die Druckvorlage oder Druckplatte (2) einen Bereich (4, 

20, 46) mit minintaler und/oder maximnaler Flächendeckung 

aufweist, weicher mit einem der Sensoren (9) oder mit 

einem in der MeBeinrichtung (7) zusätzlich angeordneten 

und mnittels des Eichstreifens (64) geeichten Sensors (8) 

wàhrend der Erinittlung der Flachendeckung der Druckvorlage 

oder Druckplatte (2) erfal3t wird, wobei die MeBeinrichtung 

(7) eine Beleuchtungseinrichtung (14), bestehend aus 

Leuchtstoffröhren (51), deren zeitliche Intensitäts-

schwankungen geglättet werden, vorgesehen 1st, 

- vor den Leuchtstoffröhren (51), die einen definierten 

Farbzonenbreitenausschnitt der Druckplatten homnogen 

beleuchten, Streuscheiben (15) und/oder Polarisations-

filter (40) angeordnet sind, und 

- die Sensoren. (9) das remitierte Licht einzelner 

kbschnitte des zonenbreiten Mei3objektausschnittes 

erfassen.t 

III. 	Die Beschwerdeführerin hat gegen das erteilte Patent 

Einsprucheingelegt und beantragt, das Patent zu 

widerrufen, well sein Gegenstand gegenüber dem Stand der 

Technik gemãl3 den Druckschriften 
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Dl: DE-A-2 922 965 

DE-A-3 029 273 

DE-A-3 141 758 und 

EP-A-0 031 881 

auf keiner erfinderischen Tàtigkeit beruhe. 

Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch zurückgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

Beschwerde erhoben. 

In einem Bescheid gemä8 Artikel 110 (2) EPU hat die Kammer 

ihre vorlàufige Beurteilung der Sachlage zuin Ausdruck 

gebracht, wonach die beanspruchte Erfindung neu sei und 

sich nicht in naheliegender Weise aus dein Stand der 

Technik geinàB den Druckschriften Dl bis D4 ergebe. 

Am 31. Mârz 1993 hat eine iuündliche Verhandlung 

stattgefunden. 

(1) 	Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat im 

wesenti ichen folgendes vorgetragen: 

Wenn man von dein Stand der Technik geinäB der Druck-

schrift D2 als nâchstkominenden Stand der Technik 

ausgehe, sei die objektiv gegenüber diesein Stand mit 

der Erfindung zu lâsende Aufgabe darin zu sehen, das 

Verfahren geinã8 der Druckschrift D2 so zu ver-

bessern, daB die einzelnen Sensoren hinsichtlich der 

MeBgenauigkeit untereinander zu eichen seien. 

Eine Anregung zur Lôsung dieser Aufgabe hole sich 

der Fachmann aus der Druckschrift Dl, aus der es 

bekannt sei, vor Ermittlung der Flàchendeckung eine 
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Eichung jedes einzelnen Sensors anhand der MeBwerte 

mindestens eines auf dein Mel3tisch angeordneten 

Eichstreifens mit jeweils mninirnalemn und mnaxirnalem 

Anteil der Flãchendeckung durchzuführen. 

Die Unterschiede bezüglich der Me8verfahren (D2: 

Auflichtverfahren, Dl: Durchlichtverfahren) hielten 

den Fachmnann nicht davon ab, die Lehren gemnãi3 den 

Druckschriften D2 und Dl mniteinander zu komnbinieren, 

und die Me8verfahren entsprechend aneinander 

anzupassen. Das Ubertragen des Lösungsprinzips gernäl3 

der Druckschrift Dl auf das Verfahren gemnäf3 der 

Druckschrift D2 ergebe keine unvorhersehbare und 

überraschende Wirkung. 

Daher beruhten die Gegenstãnde der Ansprüche 1 bzw. 

10 auf keiner erfinderischen Tàtigkeit. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat irn 

wesentlichen folgendes vorgetragen: 

Der Fachrnann könne den Entgegenhaltungen keinen 

Hinweis auf die erfinderische Idee entnehrnen, eine 

Vor- und eine Nacheichung durchzuführen, urn darnit 

wàhrend des MeBvorganges eine Vergleichmnäi3igung der 

Sensoren untereinander und die Elimninierung von 

StörgröBen, wie unterschiedliches Reflexions-

verhalten oder Schwankungen von zu mnessenden GröBen, 

zu erreichen. Selbst eine Zusamnrnenschau der Lehren 

gernâB den Druckschriften Dl und D2 lege diese 

erfinderische Idee nicht nahe. 

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu 

wideruf en. 
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(iv) Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde 

zurückzuweisen. 

EntscheidungSgründe 

I. 	Neuheit 

Die Neuheit des Verfahrens gemà8 Anspruch 1 des 

angefochtenen Patents wird von der Beschwerdeführerin 

nicht bestritten. Da auch die Kanuner diesbezüglich keinen 

Einwand hat, erübrigen sich weitere Ausfuhrungen hierzu. 

2. 	Erfinderische Tàtigkeit 

2.1 	Die Erfindung betrif ft ein Verfahren zur Ermittlung der 

Flächendeckung einer Druckvorlage oder Druckplatte für 

Druckinaschinen, bei weichem ein MeStisch zur Auflage der 

Druckvorlage oder Druckplatte und eine über dem MeStisch 

angeordnete und translatorisch über die Druckvorlage der 

Druckplatte bewegbare MeBeinrichtung mit einer Anzahl von 

nebeneinander angeordneten Sensoren Verwendung finden, 

wobei die Sensoren zonenweise die entsprechend der 

Farbintensitãt von der Druckplatte reflektierte 

Lichtintensität iuessen. Hierzu trägt die Druckplatte eine 

Kalibrierinarke (= Eichbereich), weiche von einem der 

Sensoren oder eineiu zusàtzlichen Sensor zuin Einstellen und 

Eichen der oberen und unteren Grenze der reflektierten 

Lichtintensitât erfa8t wird. 

Ein derartiges Verfahren 1st durch die Druckschrift D2 

bekannt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Fláchen-

deckung einer Druckvorlage oder Druckplatte mit hoher 

Genauigkeit zu ermnitteln, wobei Stôrungen durch 

a 
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unterschiedliches Reflexionsverhalten oder Schwankungefl 

von zu messenden Gr68en während des MeBvorgangs eliminiert 

werden sollen (vgl. hierzu EP-B-0 095 606, Spalte 2, 

Zeilen 13 bis 20). 

Diese Aufgabe wird gemãl3 dem Verfahren nach Anspruch 1 des 

angefochtenen Patents dadurch gelöst, daB das Verfahren 

gemäB der Druckschrift D2 so umgestaltet wird, daB var der 

Ermittlung der Flãchendeckung eine Eichung jedes einzelnen 

Sensors anhand der MeBwerte mindestens eines auf dem 

Mei3tisch angeordneten Eichstreifens mit jeweils minimalem 

und inaxirnalem Anteil an Flàchendeckung erfolgt und daB 

alle vorgeeichten Sensoren aufgrund der mit Hilfe der 

Kalibriermarke (= Druckplatteneichbereich) festgestellten 

druckplattenspez if ischen Korrekturwerte nachgeeicht 

werden. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Idee besteht also 

darin, eine zweimalige Eichung der Sensoren vorzusehen, 

nãmlich eine Voreichung durch einen von der Druckvorlage 

oder Druckplatte getrennten Eichstreifen und eine 

Korrektureichung durch einen auf der Druckvorlage oder 

Druckplatte befindlichen Eichbereich, um dadurch 

Fehimessungen der Sensoren auszuschlieBen und somit die 

Flâchendeckung mit hoher Genauigkeit zu ermittein. 

2.2 	Es ist nun zu untersuchen, ob die Druckschriften Dl bis D4 

den Fachinann zu dem Verfahren geinäB Anspruch 1 anregen 

können. 

Die Druckschrift Dl of fenbart 6in Verfahren zur Ermittlung 

der Flächendeckung eines Bildträgers, bei weichem em 

MeStisch zur Auflage des Bildtràgers und eine über dem 

MeStisch angeordnete und translatorisch über den 

Bildtrâger bewegbare MeBeinrichtung mit einer Anzahl von 

nebeneinander angeordneten Sensoren Verwendung findet, 
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wobei eine Eichung jedes einzelnen Sensors anhand der 

Me1werte mindestens eines auf dem MeStisch angeordneten 

Eichstreifens mit jeweils minimalem und maximalem Anteil 

an Flächendeckung vor der Ermittlung der Flàchendeckung 

durchgeführt wird. Hierbei besteht sowohi der Bildträger 

als auch der Eichstreifen aus einem lichtdurchlässigen 

Film und es wird im Durchlichtverfahren gearbeitet. 

Ein wesentliches Merkmal dieses bekannten Verfahrens ist, 

daB das Material des Eichstreifens und des Bildtràgers von 

der gleichen Art ist (vgl. Seite 11, 2. Absatz), so daB 

solche MeJ3daten eliminiert werden, die nicht vom Bud-

material bzw. Bildträger erzeugt werden (vgl. Seite 9, 

1. Absatz, letzter Satz). 

Der Fachmann.entnimiut der Druckschrift Dl also die Lehre, 

daB bei der Erinittlung der Flàchendeckung eines Film-

Bildtràgers irn Durchlichtverfahren Fehimessungen der 

Sensoren dadurch ausgeschaltet werden können, daB die 

Sensoren mit Hilfe eines separaten Eichstreifens, der aus 

demselben Filnunaterial besteht wie der Bildtràger, geeicht 

werden. 

Wenn der Fachivann auf die Idee käme, das Verfahren gemäB 

der Druckschrift Dl sinngemaB auf ein Auflicht- oder 

Reflexionsverfahren zu übertragen, urn auch an einer nicht 

transparenten Druckvorlage oder Druckplatte die Flãchen-

deckung mit hoher MeBgenauigkeit zu erinitteln, so würde er 

die Sensoren mit Hilfe eines separaten Eichstreifens 

eichen, weicher aus demselben Material wie die Druck-

vorlage oder Druckplatte besteht. Zu einer darüberhinaus- 

gehenden weiteren Anderung des Verfahrens geinäB der 

Druckschrift Dl, etwa in dem Sinne, noch eine zusätzliche 

Eichung der Sensoren durch einen auf der Druckvorlage 

angebrachten Eichbereich vorzusehen, ware dabei der 

Fachmann aber geradezu aufgrund der Lehre der Druckschrift 

Dl nicht veranlaBt. 
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Bei dem Verfahren gem&B der Druckschrift D2 wird kein 

separater Eichstreifen verwendet, sondern die Druckplatte 

wird selbst so durch eine Eichxnarkierung inanipuliert, daB 

sie zur Eichung der Sensoren herangezogen werden kann. Das 

Verfahren gemaB der Druckschrift D2 hat gegenüber dem 

abgewandelten Prinzip gexnäB der Druckschrift Dl den 

Vorteil, daB Fehimessungen durch unterschiedliche druck-

plattenspezifische Reflexions-Lichtverhãltnisse vermieden 

werden, ohne daB für jede Druckvorlage ein Eichstreifen 

aus demselben Material bevorratet werden muB. 

Dieser dem Verfahren gemäB der Druckschrift D2 zugrunde-

liegenden Idee würde es geradezu zuwiderlaufen, zusätzlich 

zu der von der Eichmarke auf der Druckvorlage veranlaBten 

Eichung der Sensoren noch eine weitere Eichung der 

Sensoren durch einen separaten Eichstreifen vorzusehen. 

Aus dem obigen geht demnach hervor, daB sowohi gemäB der 

Druckschrift Dl als auch geniäB der Druckschrift D2 die der 

Erfindung geinäi3 dem angefochtenen Patent zugrundeliegende 

Aufgabe durch ein einmaliges Eichen der Sensoren geläst 

wird. Der Fachxnann kann daher diesen beiden Druckschriften 

keine Anregung zu einem Flächendeckungs-Ermittlungs-

verfahren mit einem zweimaligen Eichen der Sensoren gemãB 

dem Anspruch 1 des angefochtenen Patents entnehnien. 

2.3 	Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, daB die gegenuber.  

dem Verfahren gemnaB der Druckschrift D2 verbleibende zu 

läsende Aufgabe darin zu sehen sei, die einzelnen Sensoren 

hinsichtlich der MeBgenauigkeit untereinander zu eichen, 

und daB der Fachmann der Druckschrift Dl hierzu die Lösung 

entnehmen känne, diese Eichung durch einen zusãtz lichen 

separaten Eichstreifen vorzunehmnen. 
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Dieser Ansicht kann sich die Karnrner aus folgenden Gründen 

nicht anschl ieBen: 

Für den Fachmann ist nicht erkennbar, daS es bei dem 

Verfahren gemàB der Druckschrift D2 wichtig sein kännte, 

daB die Sensoren vor jedem MeBvorgang hinsichtlich der 

MeBgenauigkeit untereinander geeicht werden müssen, urn 

Fehlinessungen zu vermeiden. 

Die von der Beschwerdeführerin konstruierte Aufgabe 

beinhaltet bereits einen wesentlichen Lösungsansatz der 

Erfindung, nàinlich die Erkenntnis, daB durch eine 

gleichzeitige Eichung alier Sensoren zum Zwecke ihrer 

gegenseitigen Abstiminung MeBfehler eliminiert werden 

kännen und dadurch die Ermittlung der Flàchendeckung mit 

höherer Genauigkeit erfolgen kann. Dieser Losungsansatz 

erschlieSt sich jedoch dem Fachrnann erst in Kenntnis der 

Erfindung und bei der Analyse der mit der Erfindung 

erzieibaren vorteiihaften Wirkungen. Eine derartige 

rückschauende Betrachtungsweise ist jedoch bei der 

Definition der objektiv gegenüber dem Stand der Technik 

geiuãB der Druckschrift D2 zu lösenden Aufgabe nicht 

zuiãssig; denn das Einbeziehen eines Teils eines 

Lösungsgedankens aus der Erfindung in die Aufgabe muB bei 

der Bewertung des Standes der Technik unter dern Aspekt 

einer soichen Aufgabe zwangsiàufig zu einer nicht 

zuiässigen ex-post-facto-Betrachtung der erfinderischen 

Tàtigkeit führen. 

Zudein 1st in der Druckschrift Dl an keiner Stelle 

ausgesagt, daB der separate Filmeichstreifen eine 

Abstiinmung der MeBgenauigkeit der Sensoren untereinander 

bewirken soil. 
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Die Bemerkung der Beschwerdeführerin, daB durch das 

erfindungsgeinäl3e Verfahren keine Wirkung erzielt werde, 

die über die Summe der Einzelwirkungen der konthinierten 

Verfahren gemäB den Druckschriften Dl und D2 hinausgehe, 

ist unerheblich, weil - wie vorstehend ausgefuhrt worden 

1st - der Fachniann keine Veranlassung hatte, die Lehren 

der Druckschrjften Dl und D2 initeinander zu kombinieren. 

	

2.4 	Die Druckschrift D3, weiche eine Weiterentwicklung des 

Verfahrens gemäB der Druckschrift D2 betrifft, verbessert 

die Ermittlung der Flâchendeckung dadurch, daB das Abtast-

verfahren gemäB der Druckschrift D2 mehrinals wiederholt 

wird und durch Mittelwertbildung eventuelle Mel3fehler 

ausgeschaltet werden. Dies zeigt, daB ein Fachntann, 

nâinlich der Erfinder des Verfahrens geinaB der Druckschrift 

D3, der sich. die Aufgabe gestelit hat, das Verfahren gemäB 

der Druckschrift Dl zu verbessern, eine Voreichung mittels 

eines Eichstreifens gemäB der Druckschrift D2 nicht in 

Betracht gezogen hat, obwohl ihm die Druckschrift Dl zur 

Verfugung gestanden hatte. Die Druckschrift D3 kann daher 

den Fachinann nicht zu der Erfindung hinführen. 

Die Druckschrift D4 kann schon deshaib keine Anregung in 

Richtung der Erfindung geben, weil darin eine Eichung der 

MeBvorrichtung nicht erwähnt 1st. 

	

2.5 	Das Verfahren gemai3 Anspruch 1 des angefochtenen Patents 

ergibt sich daher nicht in naheliegender Weise àus den 

Lehren der Druckschriften Dl bis D4. Es beruht daher auf 

einer erfinderischen Tãtigkeit und genugt mithin den 

Artikein 52 (1) und 56 EPU. 

	

3. 	Die Vorrichtung gemãB dent unabhängigen Anspruch 10 uiufaBt 

alle Merkmale des Anspruchs 1 und weitere zusàtzliche 

Vorrichtungsxnerkinale. 
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Daher genügt auch der Gegenstand des Anspruchs 10 den 

Artikein 52 (1) und 56 EPU. 

4. 	Die auf den Anspruch 1 rückbezogenen abhangigen 

Ansprüche 2 bis 9 und die auf den Anspruch 10 rück-

bezogenen Ansprüche 11 bis 16 haben daher ebenfalls 

Bestand. 

Entscheidungs forme 1 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

A. Townend 
	

C. Payraudeau 

/jkl 
01299 


